
den Kreis Usingen.

N

ET*—«i* Dienrtagr, Do«i>er»tagS
1“"7,7 mit den wöchentliche« Freibetlagen
''*. ' « ,»«ta»»blatt- nnd . De, Landmann»
" Wachenblatt' .

Druck und Lerlag»an
J». Wagner'» vachdrnckerei in Ufingen-

Gchriftleitnng: Richard Wagner.

Fernsprecher Rr. 21.

t»e,«,»prei,: Durch die Po« be,og«n nierteliShrlich
1,50 Mk (außerdem 84 Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage sär de» Monat 4öM .:- « «rückuag»gebühr: ,
«»zeigen»0 Pfg-, RrNamen 40.Pfg. die Barmavd.eile?

. srieasanleihe ist eine Ehren-
hie Jeder besitzen mutz.

z»Wn Tril.
üfiuge»- 20. Mär»
IS«,? Dieufträume der « reis.

müsse« vorläufig wege«
e. «tätig steigende« Amtsgeschäfte
,entag «»dDo « uerstag «uch
mLk  für de« Verkehr mit dem
M gefAloste« bleibe« . « « de«

^ Wochentage« fi«d ste vo« 8V,
ir ltbr vormittag- geöffnet. Au»
«̂ k-a«e« ««» i« dringende«
, armacht tverde« .

Königliche Landrat.
v. Bezold. _

Ufingen, den 2. April 1917.
m dem Biehhanüelrverbanvjuflelafftnen
ihaben von heute ab nur da» ihnen von

debehörden bezeichne!« Schlachtvieh zu

Kiefern Zweck haben sich die Händler vor
j jh«r Tätigkeit bei der Gemeindebehörde
, jnfouf bestimmten Schlachttiere bezeichnen

Kälber und Schafe fallen nicht unter
eßimmung. Rindvieh und Schweine, die
wk»ng an den Biehhandeltverbandbestimmt
Men auch »u Zuchtzwecken nicht gekauft

Inilaust werden. Etwaiger Tausch bedarf
ISenehmigung.

»iserhandelnde Händler werden al» unzu
zangesehen und mit Entziehung der Au»

ne bestraft. . l
Der Königliche Landrat.

fr.4011. _ o. Bezold._
Ufingen, den 3. April IS 17.

„nrtien und Firmen, die Au»land»forderungen
dar feindliche Au«land geltend zu machen

.Men ihre Forderungen bi» zum 15. Av.ü
auf einem Anmeldebogen, der von der

Mckerei in Berlin SW. 68. Oranienstraße
Muhen ist, anmelden. ,
" «ft ist auf dem Landraltamt Usingen beim

»är zu erfahren.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.

3m Schüft de» Bahnarbeitei» Martin Ttillger
iitlndrechkn im «reise Limburg ist die Maul-
klavenseuche au-gebrocheu. Die genannte

hast mit Au»nahme de« BahnhofSvierlel» bildet
lTperrbezirk.
Agen, den 1. April 1917.

Der Königliche Landrat.
f v. Bezold.

Bekanntmachung
Nr. W. IV. 2000/2 17. St. R . A..
effmd Beschlagnahme «ud

Donnerstag , den 5. April 1917.

Beftaridserhebnng van Kanft-
wolle nnd Knrlstbanmwolle aller

Art.
Bom 1. April 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Er¬
suchen de»Königlichen Arieg»v>inisteriums hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschristen
nach tz 6*) der Bekanntmachung Über die Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
(Reichr-Gefetzbl. S . 357) in Verbindung mit den
Eraänzungsbekanntmachungen vom 9.Oktober 1915
und vom 25. November l915 (ReichS-Gefetzbl.
S . 645 und 778) und vom 14.
September 1916 (Reichr-Gefetzbl. S . 101») und
und jede Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht
nach 8 5**) der Bekanntmachungen über Bor-
ratSerhebungen vom 2. Februar, 1915, 3. Sep¬
tember 1915 und 21. Oktober 1915 (Reichr-
Gefetzbl. S . 54. 549 und 684) bestraft wirb.
Auch kann der Betrieb de» Handelrgewerbe» gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuver¬
lässiger Personen vom Handel vom 23. Septemoer
1915 (Reicht -Gesetzbl. S . 603) untersagt werden.

52. Jahrgang.

*) Mit Äesiingni» bi« zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mmk wird,
sofern nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt find, bestraft:

. . :
2 wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-

stand beisetteschafft. beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an-
dere« Veräußerung«. oder LrwerbSgeschäft
über ihn ab,»ließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4.  wer den nach8 b erlaffenen Ausführung»,
bestimwungen zuwiderhandelt.

**) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist »teilt oder wiflentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht, wird
mit Gefängnis bi, zu fech» Monaten oder
mit Geldstrafe bi» zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen find, ia Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird be*
straft, wer vorsätzlich die vorgefchriebenen
Lagerbücher eiozurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft. M d«^ er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. aicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder

. unvollständige Angaben wacht, wird mit
Geldstrafe bi» -zu dreitausend Mark ober,
iw Unverwögentzsalle wit Gesängni» bi, zu
fech» Monaten bestraft. ' Ebenso wird
bestraft, wer fahrlchfig die vorgefchriebenen
L-gerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

81
Von der Bekar»ntma<h«rrg betrogene

«Aegenstäuve.
Bon dieser Bekanntmachungweiden betroffen

sämtliche vorhandenen Kunstwollen und Kunstbaum¬
wollen aller Art einschließlich kardonifierter, auch
zusammensiellt au» gemischten und gewolften
wollenen und halbwollenen Kunstwollen au, Abfällen
der Textilindustrie und in Mischungen untereinander
oder mu anderen tierischen oder pflanzlichen Spinn¬
stoffen aller Arten***).

8 2
Beschlagnahme.

Alle von der Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände werden hiermit beschlagnahmt, soweit
sich nicht au» nachstehenden Bestimmungen 31»»-
nahmen ergeben.

§ 3
Wirkung der Beschlagnahme.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und recht»'
geschäftliche Verfügungen über diese nichtig sind,
insoweit sie nicht auf Grund der folgenden An-
ordnungen erlaubt sind. Den recht«geschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im
Wege der Zwang»vollstreckung oder Arrestvoll¬
ziehung erfolgen.

8 4
B-räutzer«» gserla« b» is.

Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung
und die Lieferung der beschlagnahmten Gegenstände,
soweit e» sich um Kunstwolle oder deren Misch,
ungen mit anderen tierischen und pstanzlichen
Spinnstoffen handelt, an die Kriegiwollbedarf
Aktiengesellschaft. Berlin SV 48, Verlängerte
Hedemannstraßel—6, und soweit e» sich um
Kunstbaumwolle oder deren Mischungen mit anderen
pflanzlichen Spinnstoffen handelt, an die Krieg«
HadernA. G.. Berlin SW 11, Leipziger Straße
76, erlaubt.

Bon den Gegenständen, deren Ankauf die
KriegrwollbedarfAktiengesellschaft oder die Krieg,
Hadern L. G. abiehnt, sind innerhalb2 Wochen
nach Empfang de» ablehnenden Bescheide» an die
Kriegr-Rohstoff-Abteilung Sektion W. IV., de«
Königlich Preußischen«riegrministerium«, BerUn
SW 48, Verlängerte Hedemannstraße10, Muster
zu senden. Die Krieg»-Rohstoff-Abteiluug destmwt
über die Verwendung dieser Gegenstände oder gibt
sie frei.

Die Besitzer der beschlagnahmten Gegenstände
haben die Enteignung zu gewärtigen, sofern sie
nicht bi« zum 1b. Mai 1917 ihre Bestände an
die im Abs. 1 bezeichnet«» Stellen angeboren haben.
Ueber die Uebernahmepreiseim Falle der Ent-
ejgnung entscheidet Mangel« Einigung,

***) Et wird auf die Bekanntmachung W.
IV. 3078/11. 16. St. R. A., betreffend da,
Reißen von Lumpen(Hadern), vom 25. Januar
1917 verwiesen, nach welcher da» Reißen von
Lumpen(Hadern) oder neuen Stoffabsällen aller
Art im allgemeinen nicht gestattet ist.



* ) somit Höchstpreise *) fcftgefret find ober
werden , gemäß § 3 Abs . 4 des Höchst,
preisgesttze « vom 4 . August 1914 . die
höhere Verwaltungsbehörde;

d ) soweit Höchstpreise für diese Gegenstände
nicht festgesetzt find , da « Reichsschied«
grricht für Kriegswirtschaft.

8 5
B - re»rbett« «g- erle»«b«t»

£ Trotz der Beschlagnahme ist die Verarbeitung
der von dieser Bekanntmachung betroffenen « egen-
stände ( 8 1) der Krieg « wollbedarf Ak>.- Ges und
der Krieg « Hadern Akt .-Ges ., Berlin , sowie den
Personen oder Firmen erlaubt , welchen die Gegen¬
stände von einer der vorgenannten Gesellschaften
oder in deren Aufträge zur Verarbeitung geliefert
werden.

S «
AuD«»hmew von der BefchlagnuhW,.

Bon der Beschlagnahme find ausgenommen:
» ) all « im tz 1 dezeichneien Kunstwollen oder

deren Mischungen , welche nach dem 1.
Mai ISIS au « dem Reich,au «land (nicht
Zollausland ) eingeführ » worden find;

d) alle im - 1 b,zeichneten Kurstwollen
oder Mischungen , hergestellt au « Garn,
und ZwirnabfLllen , Lumpen und Stoff,
abfällen , welch , nach dem 1. Mai 19 l 8
au « dem Reichsausland ( nicht Zollau «.
land ) eingeführt worden find;

e ) alle im § 1 be»eichneten Kunstbaumwollen,
welche nach dem I . Januar 1916 au«
dem Reich «au «land (nicht Zollau «land)
eingeführt oder welche aus nach de«
1. Januar 1918 au « dem Reich,ausland
(nicht Zollau «lau «land ) eingeführten Garn,
und Zunrnabfällen , Lumpen und Stoff,
abfällen Hergestell , wo ' den find.

Die ocn der deutschen Heere »macht besetzten
feindlichen Gebiete gelten nicht al « Reichsausland
im Sinne dieser Bestimmungen.

8 7
Meldepflicht und Meldestelle.

Alle von dieser Bekanntmachung betroffenen
Gegenstände ( 8 1) , auch soweit fie von der Be.
schlagnahme nicht betroffen find , unterliegen der
Meldepflicht , sofern die Gesamtmengen bei einer
»ur Meldung verpflichteten Person (8 8) mindesten,
100 kg  ohne Rücksicht auf Art und Farbe de
tragen.

Die Meldungen haben monatlich zu erfolgen
und sind an da « Webstoffmeldeamt der Krieg»
Rohstoff . Abtetlung de« Königlich Preußischen Krieg «.
Ministerium «, Berlin SW 48 , Verlängerte ßebe-
«aunstraße 10 , mit der Ausschrift „ Betrifft Kunst-
wolle und Kunstbaumwolle * versehen , zu erstatten.

8 b
Meldepfltchtige Personen.

Zur Meldung verpflichtet sind:
1. alle Personen , welche Gegenstände der

im § 1 bezeichne »«» Art im Gewahrsam
haben oder au « Anlaß ihre « Handel «-
betriebe « oder sonst de« Erwerb « wegen
kaufen oder verkaufen;

3 . gewerbliche Unternehmer , in deren Be¬
trieben solche Gegenstände erzeugt oder
verarbeitet werden oder bei denen sich
solche unter Zollau fficht befinden;

3 . Kommunen , öffentlich - rechtliche Körper,
schäften und Verbände.

Vorräte , die sich am Stichtage (8 9) nicht im
Gewahrsam de« Eigentümer » befinden , find sowohl
von dem Erzeuger « l« auch von demjeuigen zu
melden , der sie an diesem Tage im Gewahrsam
hat (Lagerhalter usw)

Die noch dem Stichtag (8 9 ) einireffenden,
vor dem Stichtag (8 9 ) aber schon adgesandten
Vorräte find nur vom Empfänger zu melden.

Neben demjenigen , der die Ware im Gewahr

*) E » wird auf die Bekanntmachung W . IV.
3500/8 . 17 . K R . A ., betreffend Höchstpreise für
Kunstwolle aller Art , vom 1. April 1917 und auf
die Bekanntmachung W . II . 1800/3 . 16 . ft R,
2 . über Höchstpreise für Baumwollspinnstoffe und
vaumwollgespinfte vom 1 . April 1916 sowie die
Nachträge zu der Bekanntmachung über Höchstpreise
für Baumwollspinnstoffe und Baumwollgespinsie
W . II . 1800/5 . 16 . ft . R A.. W . II 1800/9
18 . ft . R . A. . W . II . 1800/1 . 17 . ft . R . A.
»erwiesen.

sa« hat , ist auch derjenige zur Meldung ver«
pflichtet , der fie einem Lagerhalter oder Spediteur
zur Verfügung eine « Dritten übergeben hat.S S

Stichtag « nd Meldefrist.
Für die Meldepflicht ist bei der ersten Mel-

düng der bei Beginn de« 1. April 1817 ( Stichtag)
b« den spateren Meldungen der bei Beginn de,
ersten Tage « eine « jeden Monat « ( Stichtag ) tat.
sächlich ooihandene Bestand maßgebend . Die erste
Meldung ist bi« zum IS . April 19l7 , die folgen-
den Meldungen sind bi« zum IS . Tage eine « jeden
Monat « zu erstatten.

8 10
Meldescheine.

Die Meldungen haben auf den vorgeschriebenen
amtlichen Meldescheinen zu erfolgen , die bei der
vordruckorrwaltung der ftrieg «-Rohstoff . » b»eilung

Preußischen Kriegsministerium «.
Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemannstraße 10.
unter Angabe der Lordrucknummer B «t . 1378 b
anzusordern sind.

Di « Anfoiderung der Meldescheine ist mit deut¬
licher Unterschrift (Firmenstempel ) und genauer
»dreffe zu versehen - Der Meldeschein darf zu
anderen Mitteilungen ol « , , der Beantwortung
b*r gestellten Fragen nicht verwendet werden.

Von den erstatteten Meldungen ist eine zweite
Ausfertigung ( Abschrift , Durchschrift , ftopit ) von
dem Meldenden bei feinen Geschäft «papi »r»n zurück-
zub,halten.

0 § n
Lagerbuch ir* d Auttuuftertetlu »- .
Jeder Meldepflichtige (88 7 und 8 ) hat ein

Lagerbuch zu führen , au « de» jede « enderung in
>en Vorratsmeng, » und ihre Verwendung »rfichtlich
ein muß . Soweit der Meldepflichtige bereit » ein
»erartige « Lagerduch führt , braucht ein besondere,

Lagerbuch nicht eingerichtet zu « erden.
Beauftragten Beam ' en der Militär - und Poli-

zeibkhürd » ist die Prüfung de« Lagerbuche « sowie
dir Besichtigung der Räume zu gestatten , in denen
meldepflichtig « Gegenstände zu vermuten find.

8 13
Amfrage « und Anträge.

Abfragen und Anträge , die die Meldepflicht
(88 7 bi« 11 ) betreff « , find an da « Webstoff»
Meldeamt der Krt, ««.Rohstoff Abteilung de, ftönig.
l ' b Preußischen Kri «.,«Ministerium «, verlin SW
48 , verlängerte Hedemannstraße 10 , alle übrigen
a >fragen und Anträge , die dies« Bekanntmachung
betreffen , find an die Krieg « Rohstoff . Abieiiung.
Sektion W . IV . , der Königlich Preußischen Krieg«
Mlniftereum , Vrllin 8W 48 . Verlängerte Hede,
mannstraße 10 . zu richten , und am Kopfe de,
Schreiben « mit der Aufschrift „ Betrifft Kunstwolle
und ftunstbaumwolle " zu versehen.

§ 13
Ausnahme » .

Au «nahmen von den Beschiagnahmevorschrtften
dieser Bekanntmachung können durch die Krieg«
Rohftoff -Ableilung de« Königlich Preußischen Krieg,.
Ministerium « bewilligt werden . Schriftliche , mit
eingehender Begründung versehene Anträge find
-n die Kriegs - Rohstoff -Abteilung . Sektion W . IV.

ÜAWch Preußischen Kriegsministerium»
Berlin 8W » 8, Verlängerte Hedemannstraße 10
zu richten . Die Entscheidung über Ausnahmebe-
ivilligungen bezüglich der Bestimmungen über Mel¬
depflicht und Lage buchführung behält sich der
Unterzeichnete zuständige Miliiärbefehl «haber vorS 14

SntfUtuttn.
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 1 . Avril

1917 in Kraft.

Die Bestimmungen betreffend ftunstbaumwolle
in 8 3 Gruppe 3A der Bekanntmachung W . M
57/4 . 18 . ft . R . A. oom 31 . Mai 1916 werden
gleichzeitig aufgehoben.

Frankfurt ( Main ), den 1. April 1917.
Stellv . Generalkommando

_de « 18 . Armeekorps.

1. Dem ff 3 wird «(• Abs ,
schrift angefügt : „Kartoffeln börfJ!
lagen und Stärkefabriken nur öer" ^
soweit sie sich zur menschlichen fc*
eignen - „ Die Reich,kartoffelstelle L
zulaffen

. . ^ § 7 werden al « ft ,
folgende Vorschriften eingefügt : 1,1

8 7»
Jeder Kartoffel,r,enger hat

Kartoffeln abzugeben . dir zur Fo
Wirtschaft nicht erforderlich find.

Zu belassen find ihm:
1. für jeden Aniehürigen ftj «„

einschließlich de» Befinde « s,n >j,
berechtigten . in «besondere «I-
A ' beiter . soweit fl« kraft ihrer
oder al , Lohn Kartoffeln „
haben , für die Zeit vom 1
di « zur neuen Ernte » 0 Pf ^ .

3 . »ur » ussaat 30 Doppel,
Hektar der im Erntejahr Igz,
toffelu bestellten » ndaufläch,
Bedarf für da « Erntejahr l » iy '„
und die Verwendung zu Sam»
gestellt ist.

Jeder ftartoffelerzeugrr , der im ü
«ehr al « ' /« tzekt«r mü Kartoffeln
ha ». ha» ohne Rücksicht auf dir äften BI|
nach Abs * ) u belassen sein würden,
zenlner für da« Hektar seiner Anbaufli » .

Die Reich «kartoffelftelle kann tu
lasten.

> S 7d
Da » Eigentum an Kartoffeln , zu

der Erzeuger verpflichtet ist. kann durch
"r unteren Berwaliung «behörvr auf den
verband oder die von der untere » tz«
Hörde bezrichnete Person übertragen:
Anordnung kann an den einzelnen
an all « Besitzer de« Bezirke « oder eine«
Bezirke « gerichtet werden . I « rrsteren
da« Eigentum über , sobald die Aw,
Besitzer zugeht , im letzieren Falle mit
de« Tage « nach Ausgabe de« amtlich
in de« die Anordnung amtlich oeröffr

Die uurere Berwaliung « dehörde ka
toffelerzeuger zur Aussonderung der , h
Mengen auffordern «nd, wenn ste dieser I
nicht Nachkommen, dir Aussonderung ans
vornehmen lasten.

Für dir ent,inneren Vorräte ist «in
prei « zu zahlen , der unter Berückst
Höchstpreise « ft nie der Güte und Be
der Vorräte festgesetzt wird . Der hier,
setzende Uebernahweprei » ist um 30 M
Tonne zu kürzen . Der Betrag , um de
nahmeprei « gekürzt wird , fließt dem ft»
banbe zu. au « dessen Bezirk di« enteigi
in Anspruch genommen wird.

Streitigkeiten , die stch au « der An,
Vorschriften in Abs. 1 bi« 3 ergeben,
endgültig di« höhere Verwaltungöbehi,
zirke«, in dt « stch die Kartoffeln zur Ze

Artikel II
Dies « Verordnung tritt mit de«

1917 in Kraft.
Berlin , den 34 . « ärz 1917.

Der Stellvertreter de« Rei
_ Dr . Helfferich

8uf Grund der Bekanntmachung über Krieg «.
Maßnahmen zur Sicherung der Volk «ernähruna vom
33 . Mai 1816 ( R «ich«.» esetzbl. S . 401 ) wird
verordnet:

Artikel I

In der Bekanntmachung über Kartoffeln vom
1. Dezember 1918 ( Reich »-Gesetzbl . S . 1314 ) —
7 - Februar 1917 (RelchS -Gesetzbi . G . 104 ) —
werden folgende Arndernngen vorgenommen:

Kichtmülicher  keil.

Der Krieg.
iS )"""

Krirg-schemplstz.
Nördlich von flrra « heftiger « ,

7 ^ » « gegen unser . Stellung vordri,
lische Aufklärungsabteilungen wurden

Die gewaltsamen Erkundungen der
und Franzosen im ftampfgebiet nördlich
paumr nnd westlich »on St . Quention .
starken Kräften airSgeführt . Sie verli«
Beobachtungen und Gefangenenaussagen
Mr den Feind äußerst rerlustreich . |
wurden von unt über 300 Engländer
zurllckgesührt , fie gerieten jedoch in engl
schtnengewehrfeuer , sodaß nur »0 uni
erreichten.



}

w  Kttaße Loucy le Chateau — Soiffon«
t beobachtete Truppen»

f »T in der Champagne , südlich von
^ . bond seine vernichtende Wirkung einen
'Ld . " « " griff.

i^ ViMpfen verlor der Feind 4 Flugzeuge
durch Oberleutnant Freiherr von

-  Mschoffkn wurden.
-riegSschuupletz:

-eneralfeldmarschall » Prinz Leopold
von Bayern.

^ich von Dünaburg holten mehrsach
Stoßtrupp « «inen Offizier , SS Mann
Maschinengewehr « au « der russischen

" auch i>ei Maljawitschi nordöstlich von
batte ein Erkundungsvorstvß vollen Sr-

"brachte einen Offizier und 25 Mann
«un ein.

utliÄ von Baranowitschi griffen mehrere
^mpanien eine unserer Feldwachen an.

^rker Feurrvorbereitung ihre Stellung
»niete. ^ .
um russischen Feuer beiderseits der Bahn

^larnopol , an der Zlota Lipa und am
r R„b keine Jnfanterieangriffe gefolgt,

ur Bystrzyca Solotwintka vordringende

gingen der Ruffen wurden vertrieben

"t chont de» Generaloberst Erzherzog Josef.
» ll M*

Lflippt de » Generalfeldmarschall » von
Mackensen

Kniffe von Bedeutung.
!«, Mazedonischen Front
, Ochrtda . und Prespa -See drangen
z » Epen in vorgeschobene Stellungen der
t >» - sie kehrten nach Abweisung von Gegen.
^ 'in dt« eigene Linie mit Beute zurück.

,jj , on Monastir ist ein kleiner franzöfischer
WcheUert.

Der Erste Generalquartiermeister
Luden dorff.

Washington.  3 . April . Meldung
—Ätschen Bureau «. Wilson forderte heute
Tto Kongreß auf , zu erklären , daß zwischen
Mutnigten Staaten und Deutschland der

ißind besteh«. ( Da , Woiffdureau bemerkt
^Wir geben dies « Reutermeldung zunächst

^.sedält wieder . Eine Bestätigung von an-
W  liegt bi « her nicht vor . )_

• Verfall alter  Bezugsschein, .IBo«
1. April dürfen von den Gewerbetreibenden , Klein¬
händlern , Maßgeschäften . Schneider usw . vor dem
1. Mär » 1917 au,gefertigte Be »ug»scheine alten
Muster » A und B über Web -, Wirk . , Strick - und
Schuhwaren nicht mehr angenommen werden . Die
Annahme solcher Bezugsscheine ist strafbar . An¬
träge auf Umschreibung von Brzug »scheinen zur
Verlängerung der Gültigkeitsdauer werden von den
Au »seriigung «stellen grundsätzlich abgelrhnt.

:

Ile nxfi provinzielle Nachrichten.

Mg «« , 4 . » pnl . Zn der am Montag

i ßaugesundenen Versammlung derleerordneten'  waren anwesend vom
m die Herren Bürgermeister Lißmann,

miktutfc Bogel «bergrr und Schöffe F . Peter,
iwltche Herren Stddtoerordnetrn mit Aus - .
Kl Herrn W Philipp !, der im Felde steht,

mbi über folgende Gegenstände beraten und
chn: 1. Ankauf eine , Wohnhauses für die

Die Versammlung beschließt , einen außer
Wn Kredit von 18000 Mk . zum Ankauf

. . tzemich' schen Wohnhauses tn der Wilhelm »,
ein« der Bedingung zu bewilligen , daß da»
Westen» am 1. Ok .ober d. I «. in den
dir Stadt Übergeht . — 3 . Der vorliegende
"lag zur Sladtrechnung für 1917 wird,

er vorschriftsmäßig 3 Tage lang offen
har, in Einnahme und Ausgabe auf

lm.ö0 Mk . festgesetzt . — 3 . Prüfung und
“iwifl der Jahre «rechnung 1915 . Die Rech¬

st von einer dazu ernannten Kommis ston
-J vordrn. und e« beschließt die Versammlung,
stchiung festzust ' llen » ie folgt : Einnahme
M.S4 Mk .. Ausgabe 346174 .75 Mk . . Be-
31418,49 Mk . Einnahmereste 3185,60 Mk.
" »t dieses unter dem Vorbehalt , daß von
ich bnr 3 Belegen an dm Beigeordneten
hmrich für Vertretung de« Bürgermeister«

-Wien Beträgen 438 Mk . als zuviel bezahlt
Mkeffe zurückerstattet und in der Rechnung

i» Einnahme gestellt werden . Dem Stadt»
k vird Entlastung erteilt.
«finge« . 4. April, » ei der am Montag
k e»«tag staltgefundenen Aufnahmeprüfung in
lg» Seminar - Präparandenanstalt

■■ 30 Schüler in die 3 . uud 6 Schüler in

* « »fit aufgenommrr.

«uf Dich
tommi es an!

Gage nicht : Andere haben mehr Geld
und verdienen mehr als ich; dis
sollen Kriegsanleihe zeichnen?

auch nicht : Was machen meine
pa«r hundert oder paar tausend Marl
aus , da doch MMiarden gebraucht
werden!

Lud sage noch weniger -. 2ch habe schon
bei früheren Anleihen gezeichnet «ad
damit meine Pflicht getan?

Auf jede Mark
kommt es an!
G» ist wie bei der Nagelung uns« «
Megswahrzeichen - jeder einzelne der
vielen tausend «semeri Nägel ist winzig.
Oberin ihrer Gesamtheit umfangen sie
-aS Gebilde mit einem ehemen Panzer
Go muß auch unser deutsches Vater»
saad geschützt und gesichert werden durch
lbas fteudige Geldopfer der großen
and der kleinen Sparer . Jetzt, in der
tSdvlde der Entscheidung, darf ttia#

zögern und fet «vcr fehlen?

• gtt l 4 . 17 . ist «in « Nachiragsbekanni.
machung betreffend . Höchstpreise und Beschlag-
nähme von Leder " erlaffen worden . Der Wortlaut
der Bekanntmachung ist in de» Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht.

Am 1 4 . 17 . find zwei Bekanntmachungen
betreffend . Beschlagnahme und » estand «-rh -bung
von Kunstwolle und « unstbaumwolle aller Art
und „ Höchstpreise für Kunstwolle aller Art er»
laffen worden . Der Wortlaut der Bekanntmachungen
ist in den Amtsblättern und durch Anschlag ver¬
öffentlicht.

* Die Verfügung der Kgl . Regierung über
Urlaubsrrteilung ftirSchulkinder  zweck»
landwirtschaftlicher Arbeiten gilt auch für diese«
Jahr . Danach können Lehrer bi « 1 Tag Urlaub
gewähren , Hauptlehrer . erste Lehrer und alleinstehend,
bi , 8 Tag «, Rektoren und Ort,schulinspektoren b >«
4 Wo chen und krei »schu>inspektorrn noch länger.

Ostereier.
Ostereier ! . , , „ ,
Wir lieblich klingt die, Wort in unser Ohr!

Di , alte schöne Sille de» „Ostereirrlegens " ist un»
so lieb geworden , daß ohne Zweifel , gewiß manche

Leser denken werden , in nachstehenden Zeilen soll
die Red « sein von einer gerechten Verteilung der
Ostereier an jedermann und der Anzahl der „ Eier,
marken " , die jede einzelne Person zu diesem Zwecke
erhält . Leider ist dem nicht so, leider wollen dir
guten Hühner ihr Rezept um keinen Preis an dir
Osterhasen verraten , jodaß diese in höllisch« Ler.
zweislung kommen , wie sie in diesem - Jahre den au
ie gestellten Anforderungen gerecht werden sollen . .
Der Krieg hat un « gelehrt , daß wir in Frieden»
zelten zur Osterzeit eigentlich recht viel Geld für
mitunter recht unnütze Sachen ausgegeben haben.
Wa » wurden da oftmals für kostbar , Ostereier ge.
kauft ! Der Krieg ist auch hier zum Lehrmeister ge.
worden . Die Osterfreude unserer Kleinen wird
um nicht» geschmälert , auch wenn die verschiedenen
Ostereier nicht so prunkvoll und überladen find.
Heuer geht es nun ganz verschwunden . Aber auch
hier wird ficherltch ein Ersatz au « der Rot helfen.
Such uw die Oftergabe für unsere wackeren Helden
im Felde sind wir nicht verlegen . In die Hand
eine» jeden einzelnen von UN« ist e» gegeben , diese
Ostergabt zu einer Erlösung für unser ganze»
Volk zu gestalten . Wer wollte dabei untätig zurück-
stehen ? Die 6 . Kriegsanleihe ist die Oftergabe , die
wir unserem ganzen Volke überreichen wollen . Jede
halbe Mark , die wir erübrigen können , sei dieser
Oftergabe zugesührt . Dann können wir auch ge¬
wiß sein , haß wir da » letzte KriegSvstern gefeiert
haben ! . .

Vermischte Rachrichte«.

— Da » Denkmal Zeppelin ». „Ein
Denkmal Zeppelin «" , soll e» gebaut werden in
Stein und Erz oder in seinem Sinne und der
Zeit entsprechend ? Einstweilen sei ein Denkmal
unser Wille zum Siege . Wenn später die
Wunden , die dieser Krieg schlug , heilen , wenn
die Lecker de» Frieden « bestellt find , und wenn
neue Saat neu « Ernte verkünde », werden sich
Mittel finden , an der Ställe seine « Wirken » sein
Bild aufzustellen . Dann wollen wir Kindern und
Enkeln zeigen , wie wir ihn sahen in Friedrichs¬
hasen in der Zeit seine» schwersten Kampfe », wie
er freundlich , einfach und schlicht, die Mütze zum
Gruß in der Hand , schnellen Schritte « zum Ufer
eilte . Ein Nalionaldenkmal,  ein Sieinbau
vielleicht , wie groß müßte der sein , wie hoch, u«
seiner und dieser Zeit würdig zu scheinen . Paffen
ste noch in diese Zeit , Denkmäler auf der Schön¬
heit unserer Berge errichtet oder an den Usern
der Flüffe , Menschenglößr mit Naiur zu messen?
Die Denkmäler der neuen Zeit sollen SLugling »-
heimr sein , Volksbüchereien , Lehrwerkstätten und
Siedlung «» , ein starke» neue« Deutschland heran-
zubilven . In ihnen wird Raum sein für die
Standdilver unserer Großen . Wenn dann um
die Büste Zeppelin » die Jugend spielt , wenn sein
Bild im Vorraum von Lehrwerkstatt oder Bücherei
dem Eintretenden entgegenschaut , dann werden Väter
und Lehrer sein Denkmal aufrichten in seinem
Geiste . Dann wird dieser Geist fortleben , di.
Schwachen stärkend und dem Starken Lust ein»
stößend , den Kampf zu suchen und allen Gewalten
»um Trotz sich zu erhalten.

— In Rhein  schüttete rin Kausmanntlehr-
ling einem taubstummen Kutscher , der Tabak ver¬
langte . mit dem Tabak Schießpulver in die Pfeif « .
Bei der Exploston di» Pulver » erlitt da» be¬
dauernswerte Opfer diese« Dummenjungenstreich«
so schwere Brandwunden , daß er auf einem Auge
erbltnbeU . Der Unfugstifler wird sich wegen
Körperverletzung vor Gericht zu verantworten haben.

Mit Hirrdenburg.
Geld , sprach schon Montecueuli,
Gehört zum Kriege spat und früh
So nötig , wie der Punkt zum i.

Selbst Hindenburg , der große Held,
Wir keiner jemal » stand im Feld,
Er könnt '» nicht schaffen ohne Geld l

Drum zeichnet flott und seid nicht karg.
Türmt zu Gebirgen Mark auf Mark , —
Vereint , Kräfte machen stark I

Und wenn ihr ' » einmal recht erwägt:
Ward Geld je beffer angelegt,
Als va « zum Sieg noch — Zinsen trägt i



Der Kriegsanaclui» iir Oele and Fette, Berlin
schliesst

Anbauverträge für SommerÖlsaaten.
(Sommerrübsen , Leindotter , Mohn und Senf .)

Ausser lohnenden Abnahmepreisen werden Flächenzulagen
gewährt . Der Bezug von Ammoniak für die Anbauer wird

vermittelt.

Näheres durch die Unterzeichneten Kommissionäre des Kriegsausschusses.
Central Ein- ul Verkaufs-

Geiossenschalt für lei Regienuti-
bezirk Wiestalei, (6.111, b. H.)

Wlesbalei. <

lail«. Zeitral-Darlebiskaue
für Deitieblul,

Filiale FraiUirta. M.

Holzverkauf
der Oders . Ustngen Schutzbe,. Usingen.

Ureitag . de« 12 . April , ab vorm. 10
Uhr im Hol«! „zur Sonne" in Ufingen au» den
Distr. 26 » Kutscherhaag, Distr. 21 b Hoh ber«,
16 », 13 b Sp rberrborn und Tot. daselbst und
im WolfGgarten: Eiche « : 88 Stämme 2r—5r
Kl. mit 35 Fm , 73 Rai. Scheit u. Knüppel.
410 Wellen. Buche « : 22 St . 2c—5rKl. mit
16 Fm., 13 Rm. Nutzscheit. 788 Rm Sch. und
Kn., 12030 W. And . Laubholz (vi , Alpen.
Erlen) : 55 Rm. Sch. u. Kn., 140 W. Nadel¬
holz (F, u. einige Kie) : 1325 St. mit 543 Fm.,
106 Siangen Ir— 3r Kl., 46 Rm. Sch. u. Kn.
Verkauf in der Reihenfolge der aufgeführten Dist¬
rikte. ft

Natzhali-Uklstkigklang.
Donnerstag , de« 12 . April , nacfe

mittag» 1 Uhr im Gasthau» „Zur Linde" in
Wehrheim.

Gemeindewald Wehrheim.
Distrikt 4 . 13 b, 20, 21 0, 27 b, 30, 32.

400 Zentner Eichen Lohrinde,
60 Rm. Eiche»'Rollscheit 2,4 w lang,
75 Rm. Eichen-Knüpp.l 2,4 w lang,
12 Buchen -Stämme 2. bis 4.

Klaffe , 8,86 Mm .,
7 Birken -Stümme 1,91 Mm.

237 Rottannen -Stämme 2 . bis
4. Klaffe , 130,22 Mm.

125 Rm. Rottannen-Rollscheil und Knüppel,
2 m lang,

31 Rm. Lärchen-Rollscheit und Knüppel,
2,4 m lang.

121 Rottannen-Stangen I. Klaffe.
150 Rottannen-Stangen II . Klaffe,

3695 Rottannen-Stangen III. Klaffe,
2395 Roitannen-Srangen IV. Klaffe.
2751 Roltanncn-Stangen V. Klaffe,
1545 Roilannen-Stangen VI. Klaffe.

Ferner ca. 30 bi» 50 Fstm. Roltannen-Wind-
fallholz, ca. 12 Rm. Rollannen-Scheit und Knüppel.
2 m lang. *

Wehrheim , den 3. April 1917.
Der Bürgermeister.

2) Belte.

Kreilnholj-NkrKeigeriing
i« de» Gemei «de-Waldu « ge»

Finsternthals.
Donnerstag , de« 12 . April , rormittag»

10 Uhr kommt in den Distrikten
„Magerwald" '„Finsternthal" und „Bornlai"

500 Rm. Scheit« und Knüppelholz und
3700 Wellen

zur Versteigerung.
Bei ungünstiger Witterung findet die 93er»

steigrrung eine Stunde später bei Gastwirt Lehr
statt.

Finsternthal , den 30. Mär, 19x7.
Der Bürgermeister.

1) Röll.

Nntzolr-NttstkMkllllg.
Dienstag , de» 10 . April d. Zs ., mit¬

tag« 1 Uhr anfangend, kommt im hiefigen Ge«
meindewald

Distrikt 14 „Rotheck"
nachstehende« Holz zum Verkauf.

475 Siangen 3. Klaffe,
500 Stangen 4. Klaffe,
695 Stangen 5. Klaffe,
500 Stangen 6. Klaffe.

Emmer - hanse « , den 3. April 1917.
Der Bürgermeister.

*) « ühl.

BeftbewShrteStreustrolisclineider
und Kultivatoren

wieder vorrätig (3
Heinrich Ott , Westerfeld.

Rechtskonsulent and
•ProzessagentH.C. Ludwig

Bad Homburg v. d. H.
Louisenstraße 103 I.

(Zug laffener Prozeßvertreter beim Amtsgericht
Ufingen).

Vom Felde zurück, habe ich meine Praxi«
wieder ausgenommen und übernehme Vertretungen
am Kgl. Aml«gericht Ufingen.

Sprechstunden Werktag« (mit Au»nahme
Samitag«) von 12—2 Uhr in Homburg und
Sonntag Vormittag in meiner Prioatwohnungin
Köpper« , Babnho fstr. (*

Die Stadt Frankfurt a. NI.
beabsichtigt, Lieferu « gs »BertrSge i«

ruh- und
Spällisrtoffel»
mit Grotzgru« dbesißer« . Landwirtschaft,
lichen Organisationen und Großhänd¬

lern abzuschließe« .
Angebote sind zu richten au: (3

Städtisches Lebensmittelamt
Abt . Kartofielverforgung . Mainkai SS.

TSihiiges,ehrlithks Mädchen
bei gutem Lohn uno Behandlung in besseren Hau«,
halt sofort gesucht Frau F . Himmelreich.
2) Eschbornb. F ankfuria. M.

Landesbankstk
Am Charfamstag , de « 7

d. Zs . ist die Kaffe geschs
Usinge«, 2. April 1917,

Laudesbank'
Peter.

Lehrlingsgesh
Junge kann die Schlosserei erl*tn

steigende Vergütung
Emil Lauer , Schloffermeister

I»Sauerkrai
empfiehlt (1) Carl

Faathsin
ist eingetroffen. i>»

Siegln . Xiftllenst« ou« t
etÜ

IO Laatgerst
trifft nächster Tage ein

Siegm . Liliensti

‘ (ritten

Uvularen
Jaicbeni

, °°
Ski»
itltli
Weif
legtl
(dB

empfiehlt

liieikaillug ZILLIKEN VeU
3) — Telephon Nr. 100. —

Fertige Fellioslbi\W

(in 1 Pfu « d-Pack« » g)
mit

Portwein, Sherry ]
und Cot

wieder eiugetroffe « .

i,bie

hu d-

lildjlidK JlRjtigrn.
Vottesdimst i» der e»a»gelische»

Donnerstag . de» 5. April 1917.
Äründonnerltag.

Vormittag« 10 Uhr.
BeichtgotteSeienst.

Predigt : Herr Pfarrer Schneider.
Lred: Rr . 204, 1—4 und 6.

Freitag , den 8. April 1917.
Sarirettag . ,

Vormittag, ' ,.10 Uhr: Stille Beichte.
vormittag» 10 Uhr.

LolPredigt : Herr Dekan Bohrt ». ,
Lieder: Nr. 81. 1. Nr. 80. 1—4 unb«J
Heilige» Abendmahl: Nr. 157. Nr. 1M|

m Nachmittag , « Uhr.
Predigt : Herr Pfarrer Schneider.

Lied: Nr. 82, 1—4 und 6

Hie

Gottesdienst in der katholische» K
Donnerstag,  den 5. April 1917.

Gründonnerstag.
Vormittag» 8 Uhr.

Freitag,  den 6. April 1917.
Karfreitag.

Vormittags 9 Uhr.
Samstag,  den 7. April 1917.

, . Larfamstag.
ormittag, 7 Uhr: Hl. Weihen. — « Uhr

Bringt«er fielt zur Reichs
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